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$üridj, beit 1. September 1904.

Périmai tpeil bent Sölann,
®er jue Arbeit fingen fann.

pt* iiefarw îu?r Üfctrtifa-

geljr«*
(9lu§ ben Mitteilungen be§

@e!retariate§ be§

©rfjroeijerijdjeu ®emerbeuerein§.)

W. K. 9tn bera Iejjtt)in
ftattgefunbenen internat. Son=

rjrefe giir fÇôrberung beS geidjenunterrichteS mar u. a.

and) bie Drganifation beg SehrliugSmefeuS ©egenfianb
ber 33erhaitblungen. @S mürben bte butt ben 39crid)t=
erftattern S. ©enoub unb Sßerner Srebs aufgehellten
Stjefen fetjr lebhaft biëfutiert unb itgten mit mibe»
beutenben Slenberungen gugeftimmt.

Mimentlid) gab bie grage, mie man ben beftehenbeu
Uebetftänbeu im SehrlingSmcfett am beften abhelfen
fönnte unb meldje gorm ber 93erufSlehre bie gmed»
mäßigere fei, gu einem regen ©cbanïenauStaufd) 3Ser=

anlaffung. Ser beutfdje Serictjterftatter Srebs fprad)
fid) in feinem ^Referate mie folgt auS:

„Man ift gemahnt, für alte Mängel, meiere ber
33erufSlehre anhaften, bie Sehrmeifter bor allem unb
auêfdjliefflid) berantmortlidj 51t matten. ©emih trifft eine

©djulb in bielen fällen 51t. 31 ber man bergifft bei

biefer ^Beurteilung gar gu leidjt, bie mirflidjen fogialen
9Serl)ältniffe ber ÎBerttfSlehre beim Meifter grünblidj gu
erforfdjen.

Unter ben tüdjtigen ßetjrmciftern beftetjt eine eut»
fdjulbbare Slbueigung, Setjrlinge tjeranjubilben, meil
auS ber baljerigett gemiffenljaften Pflichterfüllung eher
pehtniärer ©djabett als S.orteil ermädjft. SebeS 33er»

tragSberljältniS, fei eS Sauf», Miet», ißadjt», Sßerf»
ober Sienftbertrag, beruht auf gegenfeitigen Seiftungen,
bon betten man borauSfeht, bah fie annähernb gleid)»
roertig feien unb jeber Seil einen geroiffen materiellen
Vorteil barattS giet)e. 33ci einem Sehrbertrage trifft bag
ledere entmeber für bett Sehrmeifter nid^t gu, ober e§

barf angenommen tuerben, bah er jungen Seute als
billige SlrbeitSfräfte auSnühe unb bamit fornof)! biefe
felbft als ben gattgett 33erufSftaub fdhäbige, ober —
maS [jöchft feiten ber galt fein mag — bah er eine
auhergemöhulidh güttftige ©ittfd)äbigung für fein Sehr»
amt erhalte. 3u ben gabrifett, mo ber Seeding meifteuS
auf eine medjanifche gertigfeit, auf eine mit ber fhfte»
matifdien 3lrbeitSteilung berbunbeue ©pegialität einfeitig
eittgebriHt, b. h- als jugenblidjer fÇabriîarbeiter unb
nicht als füuftiger 33erufSgettoffe betrachtet mirb, erhält
er in ber 9tegel einen feiner fÇertigfeit entfprechenben
Sohn.

Sagegen fiitb bie in fpattbmerE unb ©emerbe heute
üblidtten 3$ergütungett für bie Seiftungen be§ SehrmeifterS,
roenigftenS in ®eitt}d)laitb unb ber ©djmeig, in ber
fftegel hö<hft uttgenügettb. 3lttch hier mie bei bett ©ub
miffionett geigt fidh ber Mattgel genügeuber Settutniffc
im Stedjnen, fouft mürben bie guten Set)rftelten -no|)
biel büntter gefäet feitt. Ser Sehrmeifter tnuh ^e;n
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Der zur Arbeit singen kann.

Die Reform der Berufs-
Kehre.

(Aus den Mitteilungen des

Sekretariates des

Schweizerischen Gewerbevereins.)

VV. X. An dem letzthin
stattgefundenen internat. Kon-

greß zur Förderung des Zeichenunterrichtes war u. a.

auch die Organisation des Lehrlingswesens Gegenstand
der Verhandlungen. Es wurden die von den Bericht-
erstattern L. Genoud und Werner Krebs aufgestellten
Thesen sehr lebhaft diskutiert und ihnen init nnbe-
deutenden Aenderungen zugestimmt.

Namentlich gab die Frage, wie man den bestehenden
Uebelständen im Lehrlingswesen am besteil abhelfen
konnte und welche Form der Berufslehre die zweck-
mäßigere sei, zu einem regen Gedankenaustausch Ver-
anlassung. Der deutsche Berichterstatter Krebs sprach
sich in seinem Referate wie folgt aus:

„Man ist gewohnt, für alle Mängel, welche der
Berufslehre anhaften, die Lehrmeister vor allem und
ausschließlich verantwortlich zu machen. Geiviß trifft eine

Schuld in vielen Fällen zu. Aber man vergißt bei

dieser Beurteilung gar zu leicht, die wirklichen sozialen
Verhältnisse der Berufslehre beim Meister gründlich zu
erforschen.

Unter den tüchtigen Lehrmeistern besteht eine ent-
schuldbare Abneigung, Lehrlinge heranzubilden, weil
ans der daherigen gewissenhaften Pflichterfüllung eher
pekuniärer Schaden als Vorteil erwächst. Jedes Ver-
tragsverhültnis, sei es Kauf-, Miet-, Pacht-, Werk-
oder Dienstvertrag, beruht auf gegenseitigen Leistungen,
von denen man voraussetzt, daß sie annähernd gleich-
wertig seien und jeder Teil einen gewissen materiellen
Vorteil daraus ziehe. Bei einem Lehrvertrage trifft das
letztere entweder für den Lehrmeister nicht zu, oder es
darf angenommen werden, daß er die jungen Leute als
billige Arbeitskräfte ausnütze und damit sowohl diese
selbst als den ganzen Berufsstand schädige, oder —
was höchst selten der Fall sein mag — daß er eine
außergewöhnlich günstige Entschädigung für sein Lehr-
amt erhalte. In den Fabriken, wo der Lehrling meistens
ans eine mechanische Fertigkeit, auf eine mit der syste-
matischen Arbeitsteilung verbundene Spezialität einseitig
eingedrillt, d. h. als jugendlicher Fabrikarbeiter und
nicht als künftiger Berufsgenosse betrachtet wird, erhält
er in der Regel einen seiner Fertigkeit entsprechenden
Lohn.

Dagegen sind die in Handwerk und Gewerbe heute
üblichen Vergütungen für die Leistungen des Lehrmeisters,
wenigstens in Deutschland und der Schweiz, in der
Regel höchst ungenügend. Auch hier wie bei den Snb
Missionen zeigt sich der Mangel genügender Kenntnisse
im Rechnen, sonst würden die guten Lehrstellen -noch
viel dünner gesäet sein. Der Lehrmeister muß dem
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Sealing g. 53. wäljrenb brei Sauren Äoft, ÏSohnung
unb SBäfd^e liefern, er muf? itjn anleiten unb beauf»
fictjtigen, er muff für berpfufcljte STrbeit unb berborbeueS
SJÎatertal einen ert»ebUdE)en 53etrag einrennen unb baS
Stifito für adfädige Unfälle unb Äranffyeiten tragen —
9Kü()e unb Slergerniffe nicht gerechnet. 53ei ben heutigen
holjen SebenSmittel» unb dftietpreifeu, namentlich) in beit
Stäb ten, entfpriäjt nun bie Summe biefer Seiftungen
nur in gang feltenen gäüeu, rou ber Settling päd)ft
begabt, fleiffig unb gewiffentjaft ift, bem Ertrag au§
ber SlrbeitSleiftung unb bem üblichen Setjrgelb bon
•200 bis 800 $r. per Sehrgeit. 2)ie Setjrgelber finb ficE)

feit Safjrgepnten faft gleich geblieben ober etjer gefallen,
mät)renb bie gefejjlictien ober auS ber fogialett Sntwict»
lung bebungenen 3tuforberungeu an beu dfteifter ftets
geftiegett finb. 5Baifen= unb StuftattSbepörbeu gehen
Ben Eltern mit bem fdflecljtem 53eifpiel borau, um baS
Sehrgelb herunter gu marïten unb olgte 3tüctfi<ht auf
bie Qualification beS SetjrmeifterS beu Sltinbeftbietenben
gu berücffidEjttgeu. ES fomrnt aber auch bor, baff ftatt
beS SeljrgelbeS bie Sehrgeit um ein Satjr berlängert,
begib, ein tünftigeS SlrbeitSjahr gum borauS berpfäubet,
bann aber infolge maugetnber @ct)u|beftimmungeu
biefeS Pfanb nicht eiugelöft luirb, roeil ber Sunge
babonläuft, menu er patbwegS etiuaS gelernt pat, um
fict) als @ef)ilfe ausgeben gu tonnen; bann ift ber
Sehrmeifter boppelt gefchäbigt unb es bergest il)tn bie
Suft an ber SelfrlingSauSbilbnug. 3)enn baS ibeale
Pflichtgefühl, an ber Ipebuttg ber 53erufStü<htigfeit ber
tommenben ©erteratibn mitgumirten, fanu bei ber
heutigen ©eftaltung ber fogialeu unb politifchen 53er=

fjältniffe nicht mel)r bei allen ÜDteiftern borauSgefc^t
tuerbeu. Unb toer inollte ihnen bieS becargeu? SBer
tbüllte ihnen gumuten, Opfer gu bringen für bie Er»
giel)ung tüchtiger Slrbeiter, menu biefe nachher bett

gabriten, ben 53ertehrSanftalten u. f. to. fict) guiuenbeu
(mie bieg gum 53eifpiel beim Schlofferhaubwert ber
gad ift)?

SS luirb biet unb oft bon „SehrlingSgüchterei" ge»

fprodheit, b. h- bon bem SJtiprauch bieler Sehrmeifter,
auSfchliefflid) ober bortuiegenb Sehrlinge. gu beschäftigen
unb il)re SlrbeitSfraft auSgunühen, ohne für richtige
53erufSerleruung ©ernähr gu bieten, auch ögne 5Rüd=

ficht auf baS 53ebürftiiS beS SlrbeitSmarfteS. ®iefer
ÜJtiprauch ift gemiff bermerflid) unb eS fod ihm gc=

fteuert merben. EinerfeitS tann bie ©efcfjgebung beit
3luffi(htSorganen ober 53erufSberbänbcit bie 53efugniS
erteilen, bie hö^flc 3<*hl ber Sehrlinge in einem 53e=

triebe nach ber ßaljl ber ©efglfen gu normieren, anber»
feits fanu fie folchen SOÎeiftern, welche bie Se£)tliugS=
haltung aus felbftfüchtigeu Sltotiben mihbrauchen, baS

Stecht Igergu entgieheu. 2)eit 55erufSberbänben unb
Innungen liegt es ob, bie Sîormalgahl feftgufe^cn, baff
weber Ueberfüdung nod) SJtaugel im SlrbeitSmarEt ein»
tritt unb bah beut Sehrmeifter ober feinen 2Serffül)rern
bie SDtöglichteit einer perföulichen fachtuubigen Anleitung
gegeben ift. SSiele 53erufSberbänbe haben mit gutem
Erfolg biefe Sîormieruug in gemeinfameu Vereinbar»
ungeu gwifchen Priugipalen itnb ©elplfeu burthgefül)rt,
g. 53. bie 53uchbructer unb gewiffe Zweige ber Uhren»
inbuftrie. ®em Staat, als Vertreter unb §üter ber
©efamtintcreffen, tann eS nicht gleichgültig fein, ob ber
SlrbeitSmarft eutioeber überfüdt wirb ober aber baS

Stiftern ber SehrlingSbilbuug gu einer ungeuügeubeu
SlrbeitStüchtigfeit, gu einem fanget an guten SlrbeitS»
träften, gu einer ücrmiuberten ßonfurrengfähigfeit ber
eirtheimifäjeu ©ewerbe führt; beibe Urfachen beförbern
bie SlrbeitSlofigteit unb barnit bie 3lrmut, baS Eleub,
baS Verbrechen.

Stun muh aber auch gefagt werben, bah bie klagen
über SehrlingSgüchterei oft übertrieben finb uitb nur in
eingeluetr 53erufSarten unb Säubern in gröberem SJtaffe
üortommcu; jebenfadS finb heute bie SJtiffftänbe nicht
mehr fo arg, wie noch bor girfa 25 unb 30 fahren.
3n ber 2Jtef)rgahl ber hanbmertSmähigcu ©ewerbe
l)errfc£)t bielmepr nachgewiefenermahen aus fchou bar»
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Lehrling z. B. während drei Jahren Kost, Wohnung
und Wäsche liefern, er muß ihn anleiten und beauf-
sichtigen, er muß für verpfuschte Arbeit und verdorbenes
Material einen erheblichen Betrag einrechnen und das
Risiko für allfällige Unfälle und Krankheiten tragen —
Mühe und Aergernisse nicht gerechnet. Bei den heutigen
hohen Lebensmittel- und Mietpreisen, namentlich in den
Städten, entspricht nun die Summe dieser Leistungen
nur in ganz seltenen Fällen, wo der Lehrling höchst
begabt, fleißig und gewissenhaft ist, dem Ertrag aus
der Arbeitsleistung und dem üblichen Lehrgeld von
200 bis 300 Fr. per Lehrzeit. Die Lehrgelder sind sich

seit Jahrzehnten fast gleich geblieben oder eher gefallen,
während die gesetzlicheil oder aus der sozialen Eutwick-
lung bedungenen Anforderungen an den Meister stets
gestiegen sind. Waisen- und Anstaltsbehördeu gehen
den Eltern mit dem schlechtem Beispiel voran, um das
Lehrgeld herunter zu markten und ohne Rücksicht auf
die Qualifikation des Lehrmeisters den Mindestbietendcn
zu berücksichtigen. Es kommt aber auch vor, daß statt
des Lehrgeldes die Lehrzeit um ein Jahr verlängert,
beziv. ein künftiges Arbeitsjahr zum voraus verpfändet,
dann aber infolge mangelnder Schutzbestimmungeu
dieses Pfand nicht eingelöst wird, weil der Junge
davonläuft, meun er halbwegs etwas gelernt hat, um
sich als Gehilfe ausgeben zu können; dann ist der
Lehrmeister doppelt geschädigt und es vergeht ihm die
Lust an der Lehrlingsausbildung. Denn das ideale
Pflichtgefühl, an der Hebung der Bernfstüchtigkeit der
kommenden Generation mitzuwirken, kann bei der
heutigen Gestaltung der sozialen und politischen Ver-
Hältnisse nicht mehr bei allen Meistern vorausgesetzt
werden. Und wer wollte ihnen dies verargen? Wer
wollte ihnen zumuten, Opfer zu bringen für die Er-
ziehung tüchtiger Arbeiter, wenn diese nachher den

Fabriken, den Verkehrsanstalten n. s. w. sich zuwenden
(wie dies zum Beispiel beim Schlosserhandwerk der
Fall ist)?

Es wird viel und oft von „Lehrlingszüchterei" ge-
sprvchen, d. h. von dem Mißbrauch vieler Lehrmeister,
ausschließlich oder vorwiegend Lehrlinge, zu beschäftigen
und ihre Arbeitskraft auszunützen, ohne für richtige
Berufserlernung Gewähr zu bieten, auch ohne Rück-
ficht auf das Bedürfnis des Arbeitsmarktcs. Dieser
Mißbrauch ist gewiß verwerflich und es soll ihm ge-
steuert werden. Einerseits kann die Gesetzgebung den
Äufsichtsorganen oder Berufsverbändcn die Befugnis
erteilen, die höchste Zahl der Lehrlinge in einem Be-
triebe nach der Zahl der Gehilfen zu normieren, ander-
seits kann sie solchen Meistern, welche die Lehrlings-
Haltung aus selbstsüchtigen Motiven mißbrauchen, das
Recht hierzu entziehen. Dei? Berufsverbänden und
Innungen liegt es ob, die Normalzahl festzusetzen, daß
weder Ueberfüllung noch Maugel im Arbeitsmarkt ein-
tritt und daß dem Lehrmeister oder seinen Werkführern
die Möglichkeit einer persönlichen sachkundigen Anleitung
gegeben ist. Viele Berufsverbände haben mit gutem
Erfolg diese Normierung in gemeinsamen Vereinbar-
unge» zwischen Prinzipalen und Gehilfen durchgeführt,
z. B. die Buchdrucker und gewisse Zweige der Uhren-
industrie. Dem Staat, als Vertreter und Hüter der
Gesamtintercssen, kann es nicht gleichgültig sein, ob der
Arbeitsmarkt entweder überfüllt wird oder aber das
System der Lehrlingsbildung zu einer ungenügenden
Arbeitstüchtigkeit, zu einem Mangel an guten Arbeits-
krästen, zu einer verminderten KonkurrenzfähigUit der
einheimischen Gewerbe führt; beide Ursachen befördern
die Arbeitslosigkeit und damit die Armut, das Elend,
das Verbrechen.

Nun muß aber auch gesagt werden, daß die Klagen
über Lehrlingszüchterei oft übertrieben sind und nur in
einzelnen Berufsarten und Ländern in größerem Maße
vorkommen; jedenfalls sind heute die Mißstände nicht
mehr so arg, wie noch vor zirka 25 und 30 Jahren.
In der Mehrzahl der handwerksmäßigen Gewerbe
herrscht vielmehr nachgewiesenermaßen aus schon dar-
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gelegten ©rünbett ein fühlbarer SDtangel an SetjrfteEen;
c8 tonnen nicht fo öiele Arbeiter allfettig auggebitbet
werben, alg ber Slrbeitgmartt bertangt. Siefer Langel
ift für bag ©enterbe fclbft wie für ben Solfgwohtftaiib
gewiff ein grofser Schaben. 2Bag fantt bagegen ge=
fbtjetjen

Sftatt t)at feiner $eit geglaubt, ein rabifaleg SWittet

gefunben gu haben : Sitter ber berül)mteften National»
öfouomett, Slbam ©mitt), empfahl im ^affre 1776 in
feiner Sefätnpfung beg englifctjen 2ehrlingggefcj}cg bie

gängtid^e Slbfdjaffnng beg Sehrlinggfhftemg unb bie freie
ungeffiuberte ©ntfaltung bei ©rteruung irgcnbroeldfer
ßenntniffe unb gcrtigfeitcu. ©eine Slrgnmente fdjöpftc
er au§ einzelnen gäEen beS bamatg mit ber erwachen«
ben ©roffiubuftrie ferner fämpfenbett ^teingewerbeg.
Sa er offenbar bie wirtlichen Sertjältniffe gar nidt)t
fauitte, tjaben feine Stjeorien nur afabemifch'en Sßert
unb finb burd; bie fpäterc ©ntwidlung ootlftänbig
Wibcrlegt worben. Sroijbem hatte er big in neuere $eit
biete Nachbeter. 3)ian glaubte, bie offentunbigen SJtängel
im Sehrtinggwefen baburd) bcfeitigen gu tonnen, bah
man bie Sernfgtehre beim SJteifter buret; Seyrmerfftätten
unb fÇadhfchulen erfegte, ©ine Sanierung fantt jebod)
itict)t in ber Stufhebung ber Serufglelfre, fonberu in
einer rationeEen Reform berfelben gefunbett werben.

Söir müffett ben $wed unb Saugen ber Sehrwerf«
flatten borerft nach ^^r wirtfchafttchen ©cite ber grage
behanbetn. ®g ift faum benfbar, bah irgenb ein Staat
ober ein ©emeituuefen für bie Serufglehre bie erforber«
liehen Opfer bringen fönute ober wollte, um für bie
©efamtheit afler ffanbwerfe unb ©ernerbe bie gange
Strbeiterjugenb in fogenannten Sehrwerfftätten unter«
richten itttb augbitbeu gu föntteu. Stach ^n Stechnuugen
gut organifierter unb öfottomifch bermatteter Sefjrmerf«
fiätten belaufen fid; bie Äoftett einer fotcheit 2tu§bilb«

ung per Setjrling auf netto 800 big 1000 grattfen unb
me'hr. SBoEte mau bie Stnftalteu fo organifieren, bah
fie fid) aug ben Sd)ulgelberu unb ©rträgniffen ber
Strbeit felbft erhatteu föuntert, fo mühte eitt berartiger
9Serfud), wenn er überhaupt möglich wäre, bie Unter«
rictjtg« unb ©rgiet)unggerfolge bebeutenb beeinträchtigen,
fo bah Eie geträumteu Vorteile gegenüber ber SBerf«

ftattlehre wieber bat)infieten, ober aber bie ©chutgetber
mühten berart erhöht werben, bah bie Stnftalt nur
wenigen gugängtid) wäre; fomit toäre ber $wed eben«

faEg nicht erreicht. Solche Silbungganftatten finb fbtglich
auf bie fitiaugicEe unb moratifche Uuterftühuug ber
©emeinfehaft augewiefeu unb föntteu üortäufig, fo tauge
ber ibeate ßufmiftgftaat noch nicht gefdiaffen, nur in
befchränfter ßaljt errichtet werbetr. ©ie fönnen auch
nur itt gemiffeu Serufgarteu, bereit Strt utib Statur ein
rein methobifcheg Unterrichtgfhffem geftatten, praftifche
Stnmeiibutig fittben unb werben namentlich ba fich be«

währen, wo infolge befottberer SJtäugel ber SBerfftatt»
lehre eitt höhereg Söebürftcig nach biefem Sehrfhftem fich
geltenb macht.

Stud) aug biefen ©rwägungen erfolgt, bah bie Se«
rufglehre in ber SBerfftätte nicht unentbehrlich ift unb
ihre üoEe ©jifteigberechtigung hat, bah aber beut
Staat unb ber ©cfcEfchaft bie Pflicht erwächft, fie nach
üolfgmirtfchafttichen, fogiatpotitifchen unb ergtegerifchen
©efichtgpunftett gu orbnen unb gu berboEfommuen.

aSeutt bie öffentlichen ©elber in aüett ®utturftaaten
immer mehr gur fpebung ber wiffenfchaftlichen, fünft«
terifdfen, tedjnifdjeu, faufmännifchett unb lanbwirtfehaft«
liehen Sitbuug, wie gur aügemeinen Sotfgbitbung heran«
gegogen werben, ttnb mau in biefem eblen SBettbewerb
ber Stationen ben ©runbftein afleg fünftigen Sotfg«
wohlftaubeg, politifcher unb luirtfcfiaftlicher ©elbftättbig«
feit erblicft, warum foEte beun nicht auch bie rationelle

Stitgbitbung ttnb ©rgiehung ber Strbeiterjugenb mit aEett
SJtitteln geförbert werben? §at benn ber Sltcifter,
welcher feinen Settling gtt einem erwerbgfähigert 3Jten=

fchen unb Siirger herattgieht, nicht auch Slnfprud) auf
einen gerechten Sohn, fo gut wie ber ©rgietjer unb
Sel;rer beg Solfeg, ber afabemifchett uttb tecgttifchen
Sugeub? Unb wenn liachgewiefett werben fattn, bah
infolge ber fogialeu ©ntmicflung ber bisher übliche
Sohn beg Sehnneifterg nicht mehr hinreicht, ttnb bah
barattg ein SOtangel an berufgtüchtigen Slrbeitgfräften
gu eittfteheu broljt, tuelcher eine ernfte ©efahr für bie
fomtnenbe tuirtfchaftlid;c uttb fultureEe ©utwieflung uttb
für bie Sßotjlfahrt ganger Solfgflaffett in fich birgt —
wohl ebettfo jehr, wie wenn plöglict) irgenb ein ©tanb
ber höheren ©efeüfchaftgflaffeu, g. S3, ber Stcrgte ober
ber Sehrer auggufterben brol)te — muh bann nicht ber
Staat biefer @efal)r, in fo weit fie buret) Selbsthilfe
nicht befiegbar, bttrd; öfunomifege unb finangicEe Unter«
ftü|itng Porgubeugett fiteren (Schluh folgt.)

Sei* Suitbeêvat tjat beftnitib befcgloffctt, baë SBeltpoft-
benfmat nach Öem ©ntwurfe beg Silbljauerg St. STtarceau
in ißarig burch biefen augführen gu laffen. ftiefür ift
ein Krebit non $r. 170,000 bewilligt worben.

Sauwefett in St. ©allen. (Äorr.) ©in recht anfehn«
lidheg ©ebäube berfpricht ber üoit ben §|>. SBagner &
SBeber in SWtgriff genommene SZeubau bei ber Sahn»
hofpafferetle an ber Sîofenbergfirahe gu werben. @g

fommt hauptfächltch ©anbftein gur Serwenbung, wobei
auch bie Sitbtfauerarbeit gu ihrem Stechte fommt.

— Umfangreiche unb gerniff auch giemlich foftfpielige
^uttbamentierungett erforbert ber Steubau neben ber
éantonatbanf, welcher bon ber ©ticïereifirmn fÇenfart
& ©ie. erftettt wirb. Stlg ©rfafc für ben in folchem
Saugrunb fonft üblichen ^ßfahlroft werben in bie breiten
Setonmauern T«Salfen eingelegt unb bilbet bag gange
gunbamentmauerwerf bergeftalt ein gufammenhängenbeg
©angeg, bag alte ©ewäljr für bie ©olibität beg Sau«
werfeg bietet. Stlg SKaterial für ben gumeift mafchineU
bereiteten Selon bient Stheintieg mit grobem ©anb.
Sie Sauleitung liegt in ben ^änben bon £rn. Strdjiteft
SB. §eene in St. ©aEen.

— Sie ftäbtifdhe ©trahenberwaltung macht nun
ebenfaEg einen Serfuch mit bem anberortg mit ©rfolg
auggeführten Seerbetag ber chauffierten Ströhen.
Slm äuheeften ©tüd ber ©t. Seonharbgftrahe unmittel«
bar bor ber ©intnünbung in bie ©taatgftrahe ift ber

©trajjenförper, nachbem er mit ber ©trahenwalge in
gewohnter SDöeife hergefteüt worben war, mit einer Seer«
fchicht überbedt worben, bie wieber mit feinerem Sieg
unb ©anb beftreut würbe. Siefeg Serfatfren hat befannt«
lieh ben bie Straffe ftaub« unb fchmu^freier^gu
machen, wag fpegieE in ©t. ©allen fetfr gu wünfthen
wäre. @g wirb erwartet, bah ber Selag etwa fed^g
SJtonate feinen ßweef erfüllen fönne, worauf eine @r=

neuerung nötig wäre. A.
Sie Drtëgeineintie ^rttue«fe<b hat einige Sefdftüffe

bon aEgemeinerem Sntereffe gefaxt. @o tourbe ber

Drtgberwaltung für bett Stilbruch ber feiner geit tjoit
ber ©chulgemeinbe erworbenen alten Scheune bei ber

ftäbtifdjett SurnhaEe gum 3'oede einer befferen ©in«
münbung ber ©painter« in bie Steuhauferftrahe (Ser«
breiterung ber Strohe unb gortfe^ung beg Srottoirg)
ein ®rebit bon 1000 fÇr. eröffnet. Sobanit würbe ber
bott ber Drtgberwctltuug berlattgte Stachtraggfrebit bon
10,000 gr. für bag neue Segirfggebäube, woboti bie
©emeittbe bie fpälfte gu überucl)meu hat, genehmigt,
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gelegten Gründen ein fühlbarer Mangel an Lehrstellen;
es können nicht so viele Arbeiter allseitig ausgebildet
werden, als der Arbeitsmarkt verlangt. Dieser Mangel
ist für das Gewerbe selbst wie für den Volkswohlstand
gewiß ein großer Schaden. Was kann dagegen ge-
schehen?

Man hat seiner Zeit geglaubt, ein radikales Mittel
gefunden zu haben: Einer der berühmtesten National-
Ökonomen, Adam Smith, empfahl im Jahre 1776 in
seiner Bekämpfung des englischen Lehrlingsgesetzes die

gänzliche Abschaffung des Lehrlingssystems und die freie
ungehinderte Entfaltung der Erlernung irgendwelcher
Kenntnisse und Fertigkeiten. Seine Argumente schöpfte
er aus einzelnen Fällen des damals mit der erwachen-
den Großindustrie schwer kämpfenden Kleingewerbes.
Da er offenbar die wirklichen Verhältnisse gar nicht
kannte, haben seine Theorien nur akademischen Wert
und sind durch die spätere Entwicklung vollständig
widerlegt worden. Trotzdem hatte er bis in neuere Zeit
viele Nachbeter. Man glaubte, die offenkundigen Mängel
im Lehrlingswesen dadurch beseitigen zu können, daß
man die Berufslehre beim Meister durch Lehrwerkstätten
und Fachschulen ersetzte. Eine Sanierung kann jedoch
nicht in der Aufhebung der Berusslehre, sondern in
einer rationellen Reform derselben gefunden werden.

Wir müssen den Zweck und Nutzen der Lehrwerk-
statten vorerst nach der wirtschaftlchen Seite der Frage
behandeln. Es ist kaum denkbar, daß irgend ein Staat
oder ein Gemeinwesen für die Berufslehre die erforder-
lichen Opfer bringen könnte oder wollte, um für die
Gesamtheit aller Handwerke und Gewerbe die ganze
Arbeiterjugend in sogenannten Lehrwerkstätten unter-
richten und ausbilden zu können. Nach den Rechnungen
gut organisierter und ökonomisch verwalteter Lehrwerk-
stätten belaufen sich die Kosten einer solchen Ausbild-
ung per Lehrling ans netto 800 bis 1000 Franken und
mehr. Wollte man die Anstalten so organisieren, daß
sie sich aus den Schulgeldern und Erträgnissen der
Arbeit selbst erhalten könnten, so müßte ein derartiger
Versuch, wenn er überhaupt möglich wäre, die Unter-
richts- und Erziehungserfolge bedeutend beeinträchtigen,
so daß die geträumten Vorteile gegenüber der Werk-
stattlehre wieder dahinfielen, oder aber die Schulgelder
müßten derart erhöht werden, daß die Anstalt nur
wenigen zugänglich wäre; somit wäre der Zweck eben-
falls nicht erreicht. Solche Bildungsanstalten sind fdlglich
auf die finanzielle und moralische Unterstützung der
Gemeinschaft angewiesen und können vorläufig, so lange
der ideale Zukunftsstaat noch nicht geschaffen, nur in
beschränkter Zahl errichtet werdeir. Sie können auch
nur in gewissen Berufsarten, deren Art und Natur ein
rein methodisches Unterrichtssystem gestatten, praktische
Anwendung finden und werden namentlich da sich be-

währen, wo infolge besonderer Mängel der Werkstatt-
lehre ein höheres Bedürfnis nach diesem Lehrsystem sich

geltend macht.
Auch aus diesen Erwägungen erfolgt, daß die Be-

rufslehre in der Werkstätte nicht unentbehrlich ist und
ihre volle Existenzberechtigung hat, daß aber dem
Staat und der Gesellschaft die Pflicht erwächst, sie nach
volkswirtschaftlichen, sozialpolitischen und erzieherischen
Gesichtspunkten zu ordnen und zu vervollkommnen.

Wenn die öffentlichen Gelder in allen Kulturstaaten
immer mehr zur Hebung der wissenschaftlichen, künst-
lerischen, technischen, kaufmännischen und landwirtschaft-
lichen Bildung, ivie zur allgemeinen Volksbildung heran-
gezvgen werden, und man in diesem edlen Wettbewerb
der Nationen den Grundstein alles künftigen Volks-
Wohlstandes, politischer und wirtschaftlicher Selbständig-
keit erblickt, warum sollte denn nicht auch die rationelle

Ausbildung und Erziehung der Arbeiterjugend mit allen
Mitteln gefördert werden? Hat denn der Meister,
welcher seinen Lehrling zu einem erwerbsfähigen Men-
schen und Bürger heranzieht, nicht auch Anspruch auf
einen gerechten Lohn, so gut wie der Erzieher und
Lehrer des Volkes, der akademischen und technischen

Jugend? Und wenn nachgewiesen werden kann, daß
infolge der sozialen Entwicklung der bisher übliche
Lohn des Lehrmeisters nicht mehr hinreicht, und daß
daraus ein Mangel an berufstüchtigen Arbeitskräften
zu entstehen droht, welcher eine ernste Gefahr für die
kommende wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung und
für die Wohlfahrt ganzer Volksklassen in sich birgt —
wohl ebenso sehr, wie wenn plötzlich irgend ein Stand
der höheren Gesellschaftsklassen, z. B. der Aerzte oder
der Lehrer auszusterbeu drohte — muß dann nicht der
Staat dieser Gefahr, in so weit sie durch Selbsthilfe
nicht besiegbar, durch ökonomische und finanzielle Unter-
stützung vorzubeugen suchen? (Schluß folgt.)

Verschiedenes.
Der Bundesrat hat definitiv beschlossen, das Weltpost-

denkmal nach dem Entwürfe des Bildhauers St. Marceau
in Paris durch diesen ausführen zu lassen. Hiefür ist
ein Kredit von Fr. 170,000 bewilligt worden.

Bauwesen in St. Gallen. (Korr.) Ein recht ansehn-
liches Gebäude verspricht der von den HH. Wagner à
Weber in Abgriff genommene Neubau bei der Bahn-
Hofpasserelle an der Rosenbergstraße zu werden. Es
kommt hauptsächlich Sandstein zur Verwendung, wobei
auch die Bildhauerarbeit zu ihrem Rechte kommt.

— Umfangreiche und gewiß auch ziemlich kostspielige
Fundamentierungen erfordert der Neubau neben der
Kantonalbank, welcher von der Stickereifirma Fenkart
ck Cie. erstellt wird. Als Ersatz für den in solchem

Baugrund sonst üblichen Psahlrost werden in die breiten
Betonmauern T-Balken eingelegt und bildet das ganze
Fundamentmauerwerk dergestalt ein zusammenhängendes
Ganzes, das alle Gewähr für die Solidität des Bau-
Werkes bietet. Als Material für den zumeist maschinell
bereiteten Beton dient Rheinkies mit grobem Sand.
Die Bauleitung liegt in den Händen von Hrn. Architekt
W. Heene in St. Gallen.

— Die städtische Straßenverwaltung macht nun
ebenfalls einen Versuch mit dem anderorts mit Erfolg
ausgeführten Teerbelag der chaussierten Straßen.
Am äußersten Stück der St. Leonhardsstraße unmittel-
bar vor der Einmündung in die Staatsstraße ist der

Straßenkörper, nachdem er mit der Straßenwalze in
gewohnter Weise hergestellt worden war, mit einer Teer-
schicht überdeckt worden, die wieder mit feinerem Kies
und Sand bestreut wurde. Dieses Verfahren hat bekannt-
lich den Zweck, die Straße staub- und schmutzfreier^zu
machen, was speziell in St. Gallen sehr zu wünschen
wäre. Es wird erwartet, daß der Belag etwa sechs

Monate seinen Zweck erfüllen könne, worauf eine Er-
Neuerung nötig wäre.

Die Ortsgemeinde Frauenfe.d hat einige Beschlüsse
von allgemeinerem Interesse gefaßt. So wurde der

Ortsverwaltung für den Abbruch der seiner Zeit von
der Schulgemeinde erworbenen alten Scheune bei der
städtischen Turnhalle zum Zwecke einer besseren Ein-
mündung der Spanner- in die Neuhauserstraße (Ver-
breiterling der Straße und Fortsetzung des Trottoirs)
ein Kredit von 1000 Fr. eröffnet. Sodanil wurde der
von der Ortsverwaltung verlangte Nachtragskredit von
10,000 Fr. für das neue Bezirksgebäude, wovon die
Gemeinde die Hälfte zu übernehmen hat, genehmigt,
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